
10107 LG Essen

Oberlandesgericht Hamm

Beschluss

ln dem Rechtsstreit

des Herrn

- Prozessbevollmächtiote:
Klägers,

Rechtsanwälte Lütkehaus & Steding, Ruttenschei-

der Stern 5, 45130 Essen

g e g e n

die Versicherung AG, vertreten durch den Vorstandsvor-

tit.*nC*n

Beklagte,
- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte

hat der 13. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm ohne mündliche Verhandlung

am 06. Oktober 2008 durch die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht

Schmeing, den Richter am Oberlandesgericht Sapp sowie die Richterin am

Landgericht Klein beschlossen:

Die sofortige Beschwerde der Beklagten gegen die

Kostenentscheidung aus dem Urteil der 1. Zivilkammer des

Landgerichts Essen vom 09.04.2008 wird auf ihre Kosten

zurückgewiesen,



Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf bis zu

festgesetzt.

ERÜruOT:

t .

Der Kläger war am 16.06.2007 in einen Verkehrsunfall veruvickelt, den sein

U nfallgegner, d essen Kraftfahrzeug haft pflichtve rsicherer d ie Be klagte ist, al le i n

schuldhaft verursacht hatte. Die volle Haftung der Beklagten dem Grunde nach fur

die dem Kläger bei dem streitgegenständtichen Unfallgeschehen entstandenen

Schäden iqt zwischen den Parteien unstreitig'

Nach dem Unfallereignis l ieß der Kläger sein beschädigtes Fahaeug zunächst

begutachten und sodann reparieren. Die vom Sachverständigen kalkulierten und

vom Kläger für die lnstandsetzung des PKW aufgewendeten Reparaturkosten

beliefen sich auf 16.384,09 €. DerWiederbeschaffungswert des Fahrzeugs betrug

13.235,29 €, der Restwert 8.699,- €. Die Beklagte leistete vorprozessual am

16,S2.2007 an den Kläger.qine Zahlung in Höhe von 4.536,29 €, nachdem sie zuvor

bereits einen Teilbetrag von 264,71€ gezahtt hatte. Die Erbringung weiterer

Leistungen lehnte die Beklagte in einem schreiben vom 07.09.20a7 mit der

Begründung ab, der Kläger könne zunächst ledigli€h den Wiederbeschaffungs-

aufwand ersetzt verlangen. Es beqtehe zwar grundsätzlich auch eine Bereitschaft zur

Zahlung des rechnerisch korrekt ermittetten Differenzbetrages zwischen dem bereits

gezahlten Betrag und den vollen Reparaturkosten. Diese hänge allerdings davon ab,

dass das klägerische lntegritätsinteresse durch eine Weiternutzung des Fahrzeugs

über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten nach Eintritt des Schadensfalls

nachgewiesen werde. Da sich der Unfalt am 16.06.2007 ereignet habe, sei dies

frühestens am 16.1 2.2007 möglich, Bis zu diesem Zeitpunkt komme eine

Regulierung über den bereitö blstatteten Wiederbeschaffungsaufwand nicht in

Betracht.

Unter dem 05.1 1.2OOT hat der Kläger Klage erhoben mit dem Antrag, die Beklagte

zur Zahlung eines Betrages in Höhe von 11'847,80 €.zzgl. Zinsen in Höhe von 5
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Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 10.08.2007 zu verurteilen;

daneben hat er die Freistellung von vorprozessual angefallenen Anwaltsgebühren

auf Basis eines Geschäftswertes von bis zu 13.000,- € begehrt. Der Kläg'er vertritt die

Auffassung, sein Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten inklusive der

lntegritätsspitze sei ats deliktisch begründete Schadensersatzforderung bereits im

Zeitpunkt des Schadenseintritts fällig geworden. Da eine vollständige und
fachgerechte Reparatur eriolgt sei, lägen hinreichende Anzeichen für seinen
Weiternutzungswillen vor, Bei dieser Sachlage sei es der Beklagten venruehrt, die
Erfüllung ihrer Ersatzverpflichtung bis Ablauf eines Zeitraumes von 6 Monaten ab
dem Unfallereignis zu verweigern.

Die Beklagte hat sich gegen die Klage unter Bezugnahme auf ihre bereits
vorprozessual vertretene Rechtsauffassung mit dem Hinweis verteidigt, die
gettendgemachte Klageforderung sei noch nicht fällig; vor Ablauf einer Frist von 6
Monaten ab dem Unfallereignis sei der Kläger auf die Geltendmachung des
Wiederbeschaffungsaufirvandes beschränkt. Entscheidend sei insoweit, dass nach
gefesti gter Rechtsprech u n g zur Wahru ng des besonde ren I nteg ritätsinte resses a ußer
der Vornahme einer fachgerechten Reparatur auch die anschließende Weiternutzung
durch den Geschädigten über einen gewissen Zeitraum hinweg erforderlich sei. Die
Anforderungen an die Dauer der Weiterbenutzung sei vom BGH zwischenzeitlich auf
mindestens 6 Monate ab dem Unfalltag konkretlsiert worden.

Am 24.01.2008 hat die Beklagte an den Kläger auf den geltendgemachten

Schadensersatzanspruch einen weiteren Betrag in Höhe von 11.583,09 € gezahlt.

Der Kläger hat daraufhin die Klage in Höhe von 264,71€ zurückgenommen und den
Rechtsstreit im Übrigen in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagte hat sich
der Erledigungserklärung mit Ausnahme der vom Ktäger beanspruchten Zinsen und
der geltend gemachten Freistellung hinsichtlich der vorgerichtlich angefallenen
Anwaltsgebühren angeschlossen.

Das Landgericht hat mit dem am 09.04.2008 verkündeten Urteil über die
verbliebenen Klageanträge entschieden und die Kosten des Rechtsstreits gemäß $$
91 a,92 Abs. 2 ZPO insgesamt der Beklagten auferlegt. Zur Begründung hat es
ausgeführt, die Auferlegung der Kosten auf die Beklagte entspreche billigem
Ermessen, da diese ohne den Eintritt des erledigenden Ereignisses in dem
Rechtsstreit aller Voraussicht nach unterlegen gewesen wäre. Die Klage auf Ersatz
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der den Wiederbeschaffungswert übersteigenden Reparaturkosten entsprechend der

Rechnung der Fa. Fahaeug-Werke LUEG AG sei im Zeitpunkt der entsprechenden

Zahlung durch die Beklagte begrundet gewesen. Für die Beklagte habe keine

Berechtigung bestanden, den vollständigen Ausgleich der Forderung von der

Weiternutzung des Fahzeugs über den Zeitraum von 6 Monaten abhängig zu

machen. Der Kläger habe vielmehr nach Durchführung der Reparatur, die den

Anforderungen an eine vollständige und fachgerechte Instandsetzung des

Fahzeuges genügt habe, Anspruch auf volle Erstattung der entstandenen

Reparaturkosten gehabt. Schon durch die Beauftragung der ordnungsgemäßen

Reparatur, deren Durchführung, der Bezahlung der Reparaturrechnung und durch

die sich daran anschließende Weiterbenutzung habe der Kläger sein

Integritätsinteresse, auf welches abzustellen sei, hinreichend zum Ausdruck

gebracht.

Gegen diese Kostenentscheidung des landgerichtl ichen Urteils wendet sich die

Beklagte mit ihrer sofortigen Beschwerde. Sie vertritt weiter die Auffassung, die

Klage sei bis zum Eintritt des erledigenden Ereignisses unbegründet gewesen, da

der Kläger bis zum Ablauf der 6-Monats-Frist sein Integritätsinteresse nicht

nachgewiesen habe, so dass die Klage ursprünglich der Abweisung habe unterfallen

müssen. Da nach Ablauf der vorgenannten Frist, also zu einem Zeitpunkt, zu dem

erstmals hinreichende Beweisanzeichen für die Weiternutzungsabsicht des Klägers

vorgelegen hätten, die Restforderung sogleich beglichen worden sei, bleibe insoweit

für eine Auferlegung der Kosten des Rechtsstreits auf sie - die Beklagte - kein

Raum, Vor diesem Hintergrund komme im Hinblick auf die teilweise Klagerücknahme

durch den Kläger die Anwendung des $ 92 Abs. 2ZPO nicht in Betracht. Die Kosten

des Rechtsstreits seien vollumfänglich dem Kläger aufzuerlegen. ln der

Urteilsbegründung habe das Landgericht im Übrigen zu Unrecht unterstellt, dass die

Zahlung der Reparaturkosten durch den Geschädigten erfolgt sei. Hierzu habe der

Kläger jedoch ersti nstanzl ich nichts vo rgetragen u nd entsprechende Feststellu ngen

seien nicht getroffen worden, so dass auch aus diesem Gesichtspunkt heraus eine

Fälligkeit des geltendgemachten Zahlungsanspruchs nicht angenommen werden

könne.

Der Kläger tritt der sofortigen Beschwerde der Beklagten unter Wiederholung und

Vertiefung sei nes erstinsta nzliche n Vorbri ngens entgege n.



Das Landgericht hat der sofortigen Beschwerde der Beklagten nicht abgeholfen und
die Sache durch Beschluss vom 23.06.2008 dem Oberlandesgericht Hamm als dem
zuständigen Beschwerdegericht zur Entscheidung vorgelegt.

il.

Die sofortige Beschwerde der Beklagten ist zulässig, bleibt in der Sache allerdings
ohne Erfolg.

Diq Kostgnentscheidung, die das Landgericht in seinem Ur.teil vom 09.04.2008 auf
Grundtage der $S 91 a, 92 Abs. 2 ZPO getroffen hat, ist nicht zu beanstanden. Das
trnOguri.flt,. irt f

@ig Kosten des Rechtsqtfgits nach billiqem Ermgssen der
Beklaoten n. weil diese den

Dabei kommt es auf die Frage, ob der Kläger bereits vor Ablauf der 6-Monats-Frist
sein lntegritätsinteresse durch die Beauftragung und Bezahlung der vollständig und
fachgerecht ausgeführten Reparatur belegt hat, nlcht an. Der Senat folgt insoweit der
Auffassung, dass die vom BGH er von 6 Monaten ab dem

91tu]l_gqqchehen le9jglich ein, Berryeisanzeichen für die Weiternu2ungsabsicht des
. _ -  -  '  -  - - , ,  .  - , , , , - ,  . .  - .  a  ,  . , -  -

e!g!ä!fgjg11$ für den kiägerischen
Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten inclusive der lntegritätsspitze darstellt.

Schadensrechts in Ubereinstimmung bringen, noch kann sie aus den bereits

erstinstanzlich diskutierten Fntscheidunoen des BGH vom 23.05.2006 und. .
1411 .2007 hergsleitet wefggn. Zur F

im Falle der Weiternutzung eines verunfallten Fahrzeuges der Restwert ledigl-ich

" ,
nicht niederschlagen darf, wenn und solange der Geschädigtq_i_hn licht realisiert
BGH, Urteil yg.n 23.05.2005, Vl ZR 192105).

0
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Eine andere Bewertung ließe sich weder mit den allgemeinen Grundsätzen des



UnterZuqrundelegung dessen ist der klägerische Anspruch auf Ersatz der vollen

Reparaturkosten inclusive der lntegritätsspitze bereits mit Durchführung und

- ==_
g/671tA Bonn, Urteil vöm 07.11.20A7,1 O 214107, Elsner, jurisPR-VerkRl/2007

Anm. 6). Der Kläger war nicht daran gehindert, die Klageforderung bereits vor Ablauf

der 6-Monats-Frist gegenüber der Beklagten geltend zu machen. Es hätte sich fÜr ihn

@ ergeben können, O-"I .r.p9J d"nyi"d"rb"t

hinau Ro an die Beklagte zurückzuzahlen, wenn er das Fahzeug

letzlich doch weniger als 6 Monate gehalten hätte, wej! danl ab dem Zeitpunkt der

vozeitigen Veräußerung sein lirtegjl!ätsinteress-g nich'!,mehr festslgllbar gewesen

wäre und deswegen der Restwert des PKW bei der Schadensbilanz doch noch

konkret hätte eingestellt werden müssen'

aus den vorstehenden En'vägungen folgende

Notwendigkeit der U-gerptufrtg der Abrechnungsgrundlagen nach Ablauf der 6-

Monats-Frist lästig se_in; dies ist 4gL_[9]!_ Anlasg, den Geschädigten, der ein

Integritätsinteresse hat, .zur s[!1anzierylg- der ihm zustehenden vollen

Reparaturkosten tiner eileVeitraum v gplelgh

sein d iesbezü g I icher schade nse rsa@ zarr I u n g g,g r Ko sffi-nig

ry,i,rd.

E:. vorliegend auf seiten des Klägers von Ygr!.gherein eil.l+99

qg$lg, :EES, nachdem dieser sein - repariertes ._ Fahrzeug über einen

Zeitraum Gn 6 Mtnaten nach dem Unfallgeschehen hinaus-, genutzt hat Djs.-.qg

n" Eine zeitweise Beweisnot der klagendenn' . Ein
n.Anspruchs nämlich nicht e$geg,e.n (v9l'

Pa rtei slqb!'qgl lälljglseit eines begründ ete
& OLG Nürnberg DAR 2008,27 l).

soweit die Beklagte schließlich mit der Beschwerde rügt, das Landgericht habe

seiner Entscheidung zu unrecht zugrunde gelegt, dass der Kläger die

Reparaturrechnung tatsächlich ausgeglichen habe, verhilft dies ihrer

Rechtsverteidigung gleichfälis' nicht zum Erfolg. Der Einwand, der Kläger habe

entsprechendes nicht vorgetragen, geht nämlich fehl. lnsoweit ist darauf zt)

verweisen, dass der schon in der Klageschrift ausgeführt hat, die kalkulierten

bzw. Reparaturkosten fla{"n ti"t uuf 16'3 ' Da die

Be$ägte de,r erstinstanzlich nicht entgggengeiretgn ist, durfte das Landgericht den
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entsprechenden klägerischen Vortrag auch als unstreitig behandeln und zur
Grundlage seiner Entscheidung machen.

Nach alledem war der klägerische Anspruch auf Ersatz der vollen Reparaturkosten
sqfon zum ZeitpulF qe

Da sich hiezu zum maßgeblichen Zeitpunkt des Eintritts des erledigenden
Ereignisses - nämlich der Restzahlung der Beklagten vom 24.01.2008 - auch
konkrete Feststellungen tr"effen ließen, wäre die Beklagte im Falle der streitigen

Entscheidung des Rechtsstreits unterlegen. lhr sind insoweit deshalb zu Recht auf
Grundlage des $ 91 a ZPA die Kosten des Rechtsstreits auferlegt worden. Für die

Beklagte, die die klägerische Forderung nur deswegen nicht sofort beglichen hat,
weil der Kläger sein Integritätsinteresse zunächst noch nicht hatte nachweisen
können, hat sich durch den Zeitablauf und die damit veränderte Beweislage lediglich
das von ihr zu tragende Prozessrisiko venruirklicht. Das vom Gericht im Rahmen des

$ 91 a ZPO auszuübende bil l ige Ermessen gebietet es bei dieser Sachlage nicht,
eine Kostenentscheidung zulasten des Klägers zu treffen,

Da die Zuvielforderung in Höhe von 264,71€, um die der Kläger die Klageforderung
durch seine teilweise Klagerücknahme reduziert hat, im Verhältnis zum

Gesamtstreitwert verhältnismäßig geringfügig war, bestehen auch keine Bedenken

dagegen, dass das Landgericht auf Grundlage der gg 91 a, 92 Abs. 2 ZPO der

Beklagten mit der angefochtenen Entscheidung die gesamten Prozesskosten

auferlegt hat.

Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren folgt aus $ 97 ZPO,

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst (S 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2,

Abs. 3 ZPO).

Schmeing

,fil:ilqi*f$rtigt

i.:r., L:)it : ;il,ii lri,J*rr; i ',t

sapp Klein


